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Investitionsbedarf der Universitätsklinika Leipzig und Dresden – 
eine Herausforderung für den Sächsischen Haushalt 
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Die regelmäßige Vervielfachung der Ausgaben der „Zuschüsse für Investitionen“ an die Universitätsklinika 
im Haushaltsvollzug der Jahre 2013 bis 2018 im Vergleich zu den vom SLT beschlossenen Haushaltsansätzen 
stellt einen Eingriff in die Entscheidungskompetenz des SLT dar. 
 
Gegenstand und Höhe der Finanzierung des von SMWK und SMF bezifferten enormen Investitionsbedarfs 
der Universitätsklinika sollten für einen mittelfristigen Zeitraum verbindlich festgelegt werden. 
 
1 Prüfungsgegenstand 
Die 2 sächsischen Universitätsklinika, das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden (UKD) und das Uni-
versitätsklinikum in Leipzig (UKL), gewährleisten im Rahmen eines Kooperationsmodells in enger Zusammenar-
beit mit der jeweiligen Universität und ihrer Medizinischen Fakultät die Verbindung der Krankenversorgung mit 
Forschung und Lehre. Sie gehören zu den größten Krankenhäusern im Freistaat und bilden als Maximalversorger 
das gesamte Spektrum der modernen Medizin ab. 
 
Der Freistaat Sachsen als Träger der Universitätsklinika gewährt Zuweisungen für Investitionen und sonstige 
nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten nach Maßgabe des StHpl. (§ 5 Abs. 3 Universitätsklinika-Gesetz). 
 
Der Wissenschaftsrat kam in 2017 in seiner Stellungnahme zur „Weiterentwicklung der Universitätsmedizin in 
Sachsen“ zu der Einschätzung, dass die finanzielle Ausstattung der Universitätsmedizin in Sachsen in den letzten 
Jahren mit der wissenschaftlichen Entwicklungsdynamik nicht Schritt gehalten hat und den gewachsenen An-
forderungen an die Standorte zunehmend nicht mehr gerecht wird. Unter anderem würden die Investitionszu-
schüsse des Landes für die Universitätsmedizin nicht zur Deckung der erheblichen Investitionsbedarfe genügen.1 
 
Der SRH hat vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Investitionskosten der Universitätsklinika durch den 
Freistaat untersucht. 
 
2 Prüfungsergebnisse 
 
2.1 Verstärkungen der „Zuschüsse für Investitionen“ 
Die „Zuschüsse für Investitionen“ an die beiden sächsischen Universitätsklinika werden durch das SMWK im 
Epl. 12 in Kap. 1207 Tit. 891 71 und 891 72 des StHpl. veranschlagt.2 Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wurden 
diese Haushaltsstellen bis zum Hj. 2018 regelmäßig am Ende des Hj. mit hohen Mitteln verstärkt. 
 

                                                      
1  Vgl. Wissenschaftsrat (2017); Stellungnahme zur Weiterentwicklung der Universitätsmedizin in Sachsen; Berlin; Drucksache 6655-17; S. 13-14. 
2  Im Epl. 12 sind weitere Investitionszuschüsse veranschlagt, die an dieser Stelle aus Platzgründen jedoch nicht weiter betrachtet werden sollen. 
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Abbildung 1:  Kap. 1207 Tit. 891 71 und 891 72: Vergleich zwischen Haushaltsansatz und Verstärkungen (Mio. €) 
 

Quelle:  Eigene Darstellung gem. Haushaltsplänen bzw. HR des Freistaates Sachsen. 

 
Mit den Verstärkungsmitteln wurden unterjährig investive Zuschüsse gewährt, die nach Aussage von SMWK und 
SMF im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht im StHpl. abgebildet werden konnten. 
 
Die Verstärkungen der Haushaltsansätze erfolgten auf der Grundlage von § 10 Abs. 4 HG, der das SMF ermäch-
tigt, Ansätze für Investitionsausgaben durch Mittel aus dem Gesamthaushalt zu verstärken. Damit kann der 
Finanzminister von den jeweils vom Landtag beschlossenen investiven Haushaltsansätzen im Haushaltsplan ab-
weichen. Dies bedarf ab einem Betrag von 10,0 Mio. € der Zustimmung des HFA. 
 
Grundsätzlich legt der SLT, als Haushaltsgesetzgeber, die Höhe der Ausgabenansätze im Haushaltsplan fest, 
wodurch ein bestimmter politischer Wille zum Ausdruck kommt (Budgethoheit). Die Exekutive ist beim Vollzug 
des Haushalts an diese Haushaltsansätze gebunden. Nur in eng umgrenzten Fällen kann der Finanzminister von 
diesen in Ausübung seines Notbewilligungsrechts nach Art. 96 Verfassung des Freistaates Sachsen abweichen. 
 
Gerade diese finanzverfassungsrechtliche Kompetenzverteilung wird mit den dargestellten Verstärkungen auf-
gehoben. Insbesondere bei einem deutlichen und regelmäßigen Überschreiten der Ausgabeansätze, wie in diesem 
Fall, stellt dies einen Eingriff in die Entscheidungskompetenz des SLT dar. Im Fall der in Abbildung 1 dargestellten 
Investitionszuschüsse an die beiden Universitätsklinika waren die Verstärkungen im Zeitraum 2013 bis 2020 mit 
rd. 340,0 Mio. € mehr als doppelt so hoch wie die Haushaltsansätze von 146,0 Mio. €. Die Investitionszuschüsse 
an die beiden Universitätsklinika bestanden demnach in dem Zeitraum zu rd. 70 % aus Verstärkungsmitteln. 
 
Sollen Investitionsbedarfe, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des DHH nicht veranschlagt werden konnten, 
finanziert werden, so ist ein Nachtragshaushalt einzubringen, sofern die Voraussetzungen nach Art. 96 Verfas-
sung des Freistaates Sachsen nicht vorliegen. 
 
2.2 Finanzierungsbedarf 
Die Arbeitsgruppe „Investitionsbedarf“, bestehend aus Vertretern des SMWK, des SMF sowie der beiden Univer-
sitätsklinika bzw. Medizinischen Fakultäten, hat zuletzt 2019 den Bedarf an Geräteinvestitionen der Hochschul-
medizinstandorte anhand vergleichbarer Kriterien mit allen Beteiligten konsentiert. Danach beläuft sich der In-
vestitionsbedarf an Geräten der Hochschulmedizinstandorte zum 31. Dezember 2018 für die Universitätsmedizin 
Leipzig auf 197,4 Mio. € und für die Universitätsmedizin Dresden auf 131,1 Mio. €. Der Investitionsbedarf im 
Bereich Baumaßnahmen wurde von den Hochschulmedizinstandorten ermittelt und ist von der Arbeitsgruppe 
nicht verifiziert worden. Im Einzelnen setzt sich der Gesamtbedarf i. H. v. rd. 1,4 Mrd. € wie folgt zusammen: 
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Abbildung 2:  Gesamtinvestitionsbedarf bis 2023 je Hochschulmedizinstandort (Mio. €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  Eigene Darstellung gem. Daten aus der AG „Investitionsbedarf“; Datengrundlage gem. Vorgaben aus der AG-Sitzung vom  

15. Februar 2019. 

 
Werden dem von der AG ermittelten Investitionsbedarf zur Erhaltung des Status quo der Jahre 2021/2022 die 
Haushaltsansätze aus dem DHH 2021/2022 gegenübergestellt, ergibt sich eine erhebliche Differenz. 
 
Abbildung 3:  Gegenüberstellung der angegebenen Investitionsbedarfe und der Haushaltsansätze je Hochschulmedizin-

standort in den Jahren 2021/2022 (Mio. €) 

Quelle:  Eigene Darstellung nach Angaben der AG „Investitionsbedarf“ und DHH 2021/2022 des Freistaates Sachsen. 

 
Dabei sind in den Investitionsbedarfen die Mittel für den Abbau des Investitionsstaus, also der Investitionsbedarf, 
der bereits in den vergangenen Jahren für Geräteinvestitionen entstanden, aber noch nicht getätigt worden ist, 
und die Mittel zur Finanzierung von Neuinvestitionen von Geräten noch nicht enthalten. 
 
Die Disproportionalität der Investitionsbedarfe und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel legt für den SRH 
nahe, dass zwischen den strategischen Planungen der Universitätsklinika und der Finanzplanung des Freistaates 
keine Konnexität besteht. 
 
Aufgrund der Abhängigkeit der strategischen Planungen von den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln 
empfiehlt der SRH, einen Top-down-Ansatz der Planung zu verfolgen, d. h. die strategische Planung erfolgt in-
nerhalb des vom SMWK angesetzten finanziellen Rahmens, der für das Erreichen der Trägerziele erforderlich ist. 
Dies setzt auf Seiten des SMWK eine weitreichend entwickelte Zielvorstellung über die strategische Ausrichtung 
der Universitätsklinika voraus, aus der sich die finanziellen Bedarfe ableiten lassen. Der Freistaat hat dabei seinen 
Einfluss im Rahmen seiner Mitgliedschaft in den Aufsichtsräten der Universitätsklinika voll auszuschöpfen. 
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2.3 Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Freistaat und den Universitätsklinika 
Die bisherige Verfahrensweise, größere Investitionsbedarfe punktuell über Verstärkungen im Haushaltsvollzug zu 
finanzieren, trifft nicht nur auf haushaltsrechtliche Bedenken, sondern ist auch nicht geeignet, den regelmäßig 
wiederkehrenden Investitionsbedarf sachgerecht zu bewältigen und den bestehenden Investitionsstau abzu-
bauen. 
 
Aus der Sicht des SRH bedarf es vielmehr einer mittelfristigen verbindlichen Finanzierungsvereinbarung unter 
Haushaltsvorbehalt zwischen dem Freistaat und den Universitätsklinika. Grundlage dieser Finanzierungsverein-
barung müssen strukturierte Planungen der Investitionen sein. Darin sind jahresscheibenkonkret für die nächsten 
5 Jahre die auf Grundlage einer maßnahmenbezogenen Planung berechneten Mittel für die Investitionsmaßnah-
men darzustellen. Diese sind dabei anhand ihrer Dringlichkeit und des finanziellen Rahmens zu priorisieren. 
 
Der gewählte Zeitraum für die Rückführung des bereits aufgelaufenen Investitionsstaus sollte möglichst kurz 
sein, um eine Verschiebung der Lasten auf künftige Haushalte bzw. Generationen zu vermeiden. 
 
Mit der Finanzierungsvereinbarung sollte sich der Freistaat u. a. verpflichten, die entsprechenden jährlichen Mit-
tel zur Finanzierung der geplanten sowie abgestimmten (Ersatz- und Neu-) Investitionen für den vereinbarten 
Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug verpflichten sich die Universitätsklinika, die Mittel zweckent-
sprechend, gemäß der Priorisierung der Finanzierungsvereinbarung, einzusetzen sowie regelmäßige Berichter-
stattungen an das SMWK bzw. SMF vorzunehmen. Dieses Instrument würde beiden Seiten über mehrere Jahre 
Planungssicherheit und Transparenz bieten. Eine derartige Finanzierungsvereinbarung könnte zudem mit der Er-
füllung strategischer Entwicklungsziele verknüpft werden. 
 
Die im Prüfungszeitraum bis 2018 gängige Praxis der regelmäßigen Verstärkung der Haushaltsansätze im Haus-
haltsvollzug wäre damit hinfällig. 
 
3 Folgerungen 
Das SMWK muss ausgehend von den Trägerzielen den finanziellen Rahmen vorgeben, in dem die strategische 
Ausrichtung und operative Planung der Universitätsklinika erfolgen kann. 
 
Das SMWK sollte eine Konzeption erarbeiten, wie der bestehende und konsentierte Investitionsstau bei den Uni-
versitätsklinika zeitnah zurückgeführt werden kann, um eine Verschiebung dieser Lasten in künftige Haushalte 
und somit auf künftige Generationen zu vermeiden. Diese muss in die langfristigen Planungen der Investitions-
bedarfe einfließen. Darauf aufbauend sollten unter Haushaltsvorbehalt zwischen dem Freistaat und den Univer-
sitätsklinika mittelfristige Finanzierungsvereinbarungen geschlossen werden, die für beide Seiten verbindliche 
Rechtsstellungen einnehmen und für mehr Transparenz und Planungssicherheit sorgen sollen. 
 
Liegen die Voraussetzungen des Art. 96 Verfassung des Freistaates Sachsen nicht vor, kann nach Ansicht des SRH 
eine Erhöhung von Ausgabeansätzen ausschließlich im Rahmen eines Nachtragshaushaltes erfolgen. 
 
4 Stellungnahme des SMWK und des SMF 
SMWK und SMF schließen sich der Auffassung des SRH an, dass eine mittelfristige Finanzierungsvereinbarung 
nur unter Haushaltsvorbehalt geschlossen werden könne. Die Priorisierung der einzelnen Maßnahmen müsse 
jedoch durch die Universitätsklinika auf fachlicher Grundlage und nach Maßgabe der Erfordernisse der Kran-
kenversorgung erfolgen. 
 
Der SRH verkenne den Anwendungsbereich von Art. 96 Verfassung des Freistaates Sachsen. Dieser sei vorliegend 
nicht gegeben, da allgemein anerkannt sei, dass Ausgaben, die durch Verstärkungsmittel gedeckt seien, nicht 
überplanmäßig seien. Hier würde nur der vom Haushaltsgesetzgeber eingeräumte Handlungsspielraum ausge-
schöpft, um einen angemessenen Ausgleich zwischen dem parlamentarischen Budgetrecht und den Erfordernis-
sen der laufenden Haushaltsbewirtschaftung zu schaffen. Hierbei sei im Übrigen zu berücksichtigen, dass das 
HG ebenso durch den Haushaltsgesetzgeber legitimiert sei wie die Ansätze und Vermerke im Haushaltsplan. Da 
§ 10 Abs. 4 HG denselben inhaltlichen Gehalt wie Verstärkungsvermerke an investiven Titeln habe, könne es kei-
nen Unterschied machen, ob sich der Haushaltsgesetzgeber für Verstärkungsvermerke oder eine inhaltliche Re-
gelung im HG entscheide. 
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5 Schlussbemerkung 
Der SRH geht grundsätzlich davon aus, dass die Priorisierung von Maßnahmen von fachlichen Erwägungen ge-
tragen ist. 
 
Der SRH kann sich der Argumentation von SMWK und SMF zur Zulässigkeit der bisherigen Verstärkungspraxis 
nicht anschließen. Ein Verstärkungsvermerk würde nur dann zur Erhöhung der Ausgabeansätze ermächtigen, 
wenn er haushaltsrechtskonform ausgestaltet ist, d. h. wenn der Einnahmetitel und der zu verstärkende Ausga-
betitel konkret benannt sind. Nur so ist es dem Haushaltsgesetzgeber möglich, seinen Willen hinsichtlich des 
konkreten Verwendungszwecks zum Ausdruck zu bringen. Der § 10 Abs. 4 HG ist in seiner bisherigen Ausgestal-
tung nicht mit einem Verstärkungsvermerk vergleichbar. Mangels anderweitiger Ermächtigung hätten die Aus-
gabeansätze nur unter den Voraussetzungen des Art. 96 Verfassung des Freistaates Sachsen erhöht werden dür-
fen. Die bisherige Praxis hat zur Folge, dass es dem Finanzminister überlassen bleibt, die konkrete Verwendung 
zu bestimmen, womit die verfassungsrechtlich bestehende Entscheidungskompetenz des SLT zurückgedrängt 
wird. 

 

26 

27 


	Investitionsbedarf der Universitätsklinika Leipzig und Dresden – eine Herausforderung für den Sächsischen Haushalt
	1 Prüfungsgegenstand
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Verstärkungen der „Zuschüsse für Investitionen“
	2.2 Finanzierungsbedarf
	2.3 Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Freistaat und den Universitätsklinika

	3 Folgerungen
	4 Stellungnahme des SMWK und des SMF
	5 Schlussbemerkung


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


